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57. Beiblatt 18" J.'inner 1956 

4ll/J 

der Abg~ G 1 ase r,P I' i n k e 1 G:l'8t(l Reh 0 r t Alt e n bur ger) 

14 a 0 h u n z e und Genossen 

an den Bundeskanzler, 

betreffend Gewährleistung e~nes entsprechenden Schutzes für Mitglieder 

provisorischer Fersonalvertretu:o.gen im öffentHc.t4 ·;l.li~nst .. 

-e-~'" 

Das IBetriebarätegesetz siohert den als Vel'trauotlsmännern und ·Betriebs

räten tätigen Arbeitnehmern einen entsprechenden Sohutz~ 

rurdie Personal vertreter im öffent l:l. ehe n Die nst fehlen jedoch der

artige SOhutzbestimmungen, da die Tätigkeit der l;>ers;.lnelvert'retung im öf

fentliohen Dienst noch einer gesetzlichen RegE:.~lung bedarf" Wohl wurden 

durch ein Rundschreiben des Bundeskanzleramtes im Jahre 1946 alle in Be

tracht kommenden Dienststellen eingeladen, mit den Frovisorischen Personal

vertretungen zusammenzu.arbeiten. Von einem ents,preChe,l'ldpn dienst- und 

d1sziplinarreohtlichen Schutz für Mitglieder der provisorischen ~ersonal

vertretungen ist jedoch in diesem erwähnten Rundschreiben keine Rede. 

Ein besonderer Fall veranlaßt daher d:i.e unt erze ichneten Abgeordneten, 

an den Herrn Bundesk~nzler die 

zu richten, 

Ist der Herr Bundeskanzler bereit, alle Diel1ststellen des öffent·

lichen Dienstes einzuladen, vor Einleitung eines Disziplinarverfahrens 

sowie vor Einleitung dienstrechtlichür Maßnahmen gegen ein Mitglied einer 

provisorischen Pers0J:'}81vertretung die PrOVisorische Persona lvertretung der 

näohsthöheren Dienstst('J.le zuhören? 
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